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Beitragsrechtliche Behandlung von arbeitgeberseitigen Leistungen während des Be-
zugs von Entgeltersatzleistungen (Sozialleistungen); 
Sonstige nicht beitragspflichtige Einnahmen nach § 23c SGB IV 
 
Die Sozialversicherung hat bisher – ohne eindeutige gesetzliche Regelung – geduldet, dass 

Arbeitsentgelte, die für die Zeit des Bezugs von Krankengeld oder anderer Sozialleistungen 

als so genannte arbeitgeberseitige Leistungen gewährt worden sind, mit Ausnahme der Zu-

schüsse zum Erziehungsgeld, in der Regel ohne bestimmte Begrenzungen in ihrer Höhe bei-

tragsfrei blieben. Dies galt allerdings bei Bezug von Krankengeld lediglich für Versicherte der 

gesetzlichen Krankenversicherung. Bei privat Krankenversicherten führten arbeitgeberseitige 

Leistungen während des Bezugs von Krankentagegeld dazu, dass die Beschäftigung gegen 

Arbeitsentgelt nicht unterbrochen war; es waren SV-Tage zu berücksichtigen und es bestand 

Beitragspflicht. 

 

Mit dem Gesetz zur Vereinfachung der Verwaltungsverfahren im Sozialrecht (Verwaltungsver-

einfachungsgesetz) vom 21. März 2005 (BGBl. I S. 818) ist mit Wirkung vom 30. März 2005 

die Vorschrift des § 23c SGB IV eingefügt worden. Hiernach gelten nunmehr arbeitgeberseiti-

ge Leistungen, die für die Zeit des Bezugs von Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Ver-

letztengeld, Übergangsgeld und Mutterschaftsgeld sowie von Krankentagegeld oder für eine 

Elternzeit erzielt werden, nicht als beitragspflichtiges Arbeitsentgelt, soweit die Einnahmen 

zusammen mit den genannten Sozialleistungen das Nettoarbeitsentgelt nicht übersteigen. 

Dies gilt sowohl für Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung als auch für Versicherte 

der privaten Krankenversicherung. 
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Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung haben die Neuregelung zum Anlass ge-

nommen, die sich hieraus für das Beitrags- und Melderecht ergebenden Auswirkungen zu 

beraten. Die hierbei erzielten Ergebnisse sind in diesem Rundschreiben zusammengefasst. 
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1 Gesetzliche Vorschriften 
 

§ 23c SGB IV 
Sonstige nicht beitragspflichtige Einnahmen 

 
Zuschüsse des Arbeitgebers zum Krankengeld, Verletztengeld, Übergangsgeld oder 
Krankentagegeld und sonstige Einnahmen aus einer Beschäftigung, die für die Zeit des 
Bezugs von Krankengeld, Krankentagegeld, Versorgungskrankengeld, Verletztengeld, 
Übergangsgeld oder Mutterschaftsgeld oder während einer Elternzeit weiter erzielt wer-
den, gelten nicht als beitragspflichtiges Arbeitsentgelt, soweit die Einnahmen zusam-
men mit den genannten Sozialleistungen das Nettoarbeitsentgelt (§ 47 des Fünften Bu-
ches) nicht übersteigen. Zur Berechnung des Nettoarbeitsentgelts ist bei freiwilligen 
Mitgliedern der gesetzlichen Krankenversicherung oder einem privaten Krankenversi-
cherungsunternehmen Versicherten auch der um den Beitragszuschuss für Beschäftig-
te verminderte Beitrag des Versicherten zur Kranken- und Pflegeversicherung abzuzie-
hen.  
 

§ 28g SGB IV 
Beitragsabzug 

 
Der Arbeitgeber hat gegen den Beschäftigten einen Anspruch auf den vom Beschäftig-
ten zu tragenden Teil des Gesamtsozialversicherungsbeitrags. Dieser Anspruch kann 
nur durch Abzug vom Arbeitsentgelt geltend gemacht werden. Ein unterbliebener Ab-
zug darf nur bei den drei nächsten Lohn- oder Gehaltszahlungen nachgeholt werden, 
danach nur dann, wenn der Abzug ohne Verschulden des Arbeitgebers unterblieben ist. 
Die Sätze 2 und 3 gelten nicht, wenn der Beschäftigte seinen Pflichten nach § 28o 
Abs. 1 vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht nachkommt oder er den Gesamtsozialver-
sicherungsbeitrag allein trägt oder solange der Beschäftigte nur Sachbezüge erhält.  
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2 Allgemeines 
 
Mangels eindeutiger beitragsrechtlicher Regelungen zur Behandlung der für Zeiten des Be-

zugs von Sozialleistungen gezahlten arbeitgeberseitigen Leistungen haben die Spitzenorgani-

sationen der Sozialversicherung hierzu in der Vergangenheit im Wege der Auslegung Empfeh-

lungen ausgegeben. Hiernach waren Zuschüsse zum Erziehungsgeld in vollem Umfang und 

Zuschüsse zum Krankengeld, soweit sie das Nettoarbeitsentgelt überschritten, der Beitrags-

pflicht zu unterstellen und alle übrigen für Zeiten des Bezugs von Sozialleistungen gewährten 

arbeitgeberseitigen Leistungen von der Beitragspflicht ausgenommen. 

 

Auf der Basis eines von den Spitzenorganisationen der Sozialversicherung erarbeiteten Posi-

tionspapiers ist die Thematik in den letzten Jahren wiederholt mit den zuständigen Ministerien 

sowie den Sozialpartnern erörtert worden. Eine gesetzliche Regelung ist dann letztendlich 

durch das Verwaltungsvereinfachungsgesetz in § 23c SGB IV geschaffen worden. 

 

Die Regelung hat grundsätzlich die bisherige langjährige Praxis der Sozialversicherungsträger 

zur Beitragsfreiheit aufgegriffen und stellt eine einheitliche Rechtsanwendung für alle für die 

Zeit des Bezugs von Sozialleistungen gezahlten Leistungen des Arbeitgebers sowohl für Mit-

glieder der gesetzlichen Krankenversicherung als auch der privaten Krankenversicherung si-

cher. 

 

Außerdem trägt die Regelung der Tatsache Rechnung, dass Zusatzleistungen, die nur für Zei-

ten der Arbeitsunfähigkeit oder der sonstigen den Bezug der genannten Sozialleistungen be-

gründenden Faktoren gewährt werden, insbesondere Krankengeldzuschüsse, grundsätzlich 

nicht in die Berechnungsgrundlage späterer Sozialleistungen einfließen sollen und damit z. B. 

zu höheren Rentenanwartschaften im Alter führen. 

 

Die Vorschrift des § 23c SGB IV findet keine Anwendung auf Arbeitsentgelt aus einer während 

des Bezugs von Sozialleistungen tatsächlich ausgeübten Beschäftigung (z. B. Beschäftigung 

in Fällen der stufenweisen Wiedereingliederung in das Erwerbsleben, Teilzeitbeschäftigung 

während der Elternzeit). Die daneben vom Arbeitgeber laufend gezahlten Leistungen (vgl. 

Ziffer 3.1.1), die üblicherweise in einem Beschäftigungsverhältnis anfallen können, sind dem 

tatsächlichen Arbeitsentgelt hinzuzurechnen und unterliegen damit grundsätzlich in vollem 

Umfang der Beitragspflicht. 
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3 Beitragsrecht 
 

3.1 Sonstige nicht beitragspflichtige Einnahmen 
 

Der Beitragsberechnung werden in der Sozialversicherung nach den einzelnen Büchern des 

Sozialgesetzbuches die beitragspflichtigen Einnahmen zugrunde gelegt. Bei Personen, die 

gegen Arbeitsentgelt beschäftigt werden, ist die beitragspflichtige Einnahme grundsätzlich das 

Arbeitsentgelt aus der versicherungspflichtigen Beschäftigung (§ 342 SGB III, § 226 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 SGB V, § 162 Nr. 1 SGB VI, § 57 Abs. 1 SGB XI in Verbindung mit § 226 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 SGB V). 

 

Nach § 14 Abs. 1 Satz 1 SGB IV sind alle laufenden oder einmaligen Einnahmen aus einer 

Beschäftigung Arbeitsentgelt, unabhängig davon, ob ein Rechtsanspruch auf die Einnahmen 

besteht, unter welcher Bezeichnung oder in welcher Form sie geleistet werden und ob sie un-

mittelbar aus der Beschäftigung oder im Zusammenhang mit ihr erzielt werden. 

 

Von der Grundnorm des § 14 SGB IV werden auch alle arbeitgeberseitigen Leistungen er-

fasst, die für die Zeit des Bezugs von Sozialleistungen gezahlt werden. 

 

Aufgrund der Ermächtigungsnorm in § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB IV können in der Arbeits-

entgeltverordnung Ausnahmen von der Grundnorm geregelt werden. Hierin ist jedoch lediglich 

bestimmt, dass Zuschüsse (des Arbeitgebers) zum Mutterschaftsgeld nach § 14 MuSchG dem 

Arbeitsentgelt nicht zuzurechnen sind (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 ArEV; vgl. Ziffer 3.3.1). 

 

In § 23c Satz 1 SGB IV wird nunmehr geregelt, dass arbeitgeberseitige Leistungen, die für die 

Zeit des Bezugs von Sozialleistungen gezahlt werden, nicht als beitragspflichtiges Arbeitsent-

gelt (= beitragspflichtige Einnahme) gelten, soweit die Einnahmen zusammen mit den Sozial-

leistungen das Nettoarbeitsentgelt (§ 47 SGB V) nicht übersteigen. Das hat zur Folge, dass 

alle arbeitgeberseitigen Leistungen (vgl. Ziffer 3.1.1), die für die Zeit des Bezugs der unter 

Ziffer 3.1.2 aufgeführten Sozialleistungen laufend gezahlt werden, bis zum maßgeblichen Net-

toarbeitsentgelt (vgl. Ziffer 3.1.3) nicht der Beitragspflicht unterliegen (SV-Freibetrag). Alle 

darüber hinausgehenden Beträge sind hingegen als beitragspflichtige Einnahmen zu berück-

sichtigen. Hiervon werden auch geringe Beträge erfasst, da die Regelung des § 23c SGB IV 

keinen Raum lässt, eine irgendwie gestaltete Bagatellgrenze vorzusehen. 

 

Auf die während des Bezugs von Sozialleistungen einmalig gezahlten Arbeitsentgelte findet 

§ 23a SGB IV Anwendung. Durch § 23c SGB IV wird die Anwendung von § 23a SGB IV nicht 

ausgeschlossen.  
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3.1.1 Arbeitgeberseitige Leistungen 
 

Zu den laufend gezahlten arbeitgeberseitigen Leistungen zählen insbesondere: 

 

• Zuschüsse zum Krankengeld, Verletztengeld, Übergangsgeld,  

• Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld (vgl. Ziffer 3.3.1),  

• Zuschüsse zum Krankentagegeld privat Versicherter, 

• Sachbezüge (z. B. Kost, Wohnung und private Nutzung von Geschäftsfahrzeugen), 

• Firmen- und Belegschaftsrabatte, 

• vermögenswirksame Leistungen, 

• Kontoführungsgebühren, 

• Zinsersparnisse aus verbilligten Arbeitgeberdarlehen, 

• Telefonzuschüsse und  

• Beiträge und Zuwendungen zur betrieblichen Altersvorsorge (§ 1b BetrAVG; vgl. Ziffer 

3.3.2). 

 

3.1.2 Sozialleistungen 
 

Das Gesetz erfasst folgende Sozialleistungen, neben denen laufend gezahlte arbeitgeberseiti-

ge Leistungen unter den genannten Voraussetzungen nicht als beitragspflichtige Einnahmen 

gelten: 

 

• Krankengeld und Krankengeld bei Erkrankung des Kindes (Krankenkassen), 

• Verletztengeld und Verletztengeld bei Verletzung des Kindes (Unfallversicherungsträ-

ger), 

• Übergangsgeld (Rentenversicherungsträger/Bundesagentur für Arbeit/Unfallversiche- 

rungsträger/Kriegsopferfürsorge), 

• Versorgungskrankengeld (Träger der Kriegsopferversorgung), 

• Mutterschaftsgeld (Krankenkassen/Bund), 

• Krankentagegeld (private Krankenversicherungsunternehmen). 

 

Obwohl keine Sozialleistung im eigentlichen Sinne, wird von § 23c SGB IV auch die  

 

• Elternzeit 

 

erfasst (vgl. Ziffer 3.3.4). 
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Das pauschalierte Krankengeld nach § 13 Abs. 1 KVLG 1989 und das pauschalierte Verletz-

tengeld nach § 55 Abs. 2 SGB VII in Verbindung mit § 13 Abs. 1 KVLG 1989, das mitarbeiten-

de Familienangehörige in der Landwirtschaft erhalten, die nicht Arbeitnehmer und infolgedes-

sen auch nicht rentenversicherungspflichtig beschäftigt sind, gehört nicht zu den Sozialleis-

tungen im Sinne des § 23c SGB IV.  

 

3.1.3 Nettoarbeitsentgelt 
 

Zur Feststellung des SV-Freibetrages (vgl. Ziffer 3.1) wird ein zu vergleichendes Nettoarbeits-

entgelt (Vergleichs-Nettoarbeitsentgelt) benötigt. Der höchstmögliche SV-Freibetrag ist die 

Differenz zwischen dem Vergleichs-Nettoarbeitsentgelt und der Netto-Sozialleistung. 

 

Das Vergleichs-Nettoarbeitsentgelt entspricht dem Nettoarbeitsentgelt, das der Arbeitgeber 

gesetzlichen Sozialleistungsträgern zur Berechnung der Sozialleistung in einer Entgeltbe-

scheinigung mitteilen muss. Die Ermittlung des Vergleichs-Nettoarbeitsentgelts erfolgt – auch 

bei Verwendung abweichender Entgeltbescheinigungen – nach den Erläuterungen zu Zif-

fer 2.2 der als Anlage beigefügten bundeseinheitlichen Entgeltbescheinigung zur Berechnung 

von Krankengeld (in der jeweils gültigen Fassung). Hiernach ist u. a. zu beachten, dass bei 

freiwilligen Mitgliedern der gesetzlichen Krankenversicherung zur Berechnung des Nettoar-

beitsentgelts nach § 23c Satz 2 SGB IV auch der um den Beitragszuschuss für Beschäftigte 

verminderte Beitrag des Versicherten zur Kranken- und Pflegeversicherung abzuziehen ist. 

 

Für privat Krankenversicherte hat der Arbeitgeber das Vergleichs-Nettoarbeitsentgelt ebenfalls 

entsprechend den Erläuterungen zu Ziffer 2.2 der bundeseinheitlichen Entgeltbescheinigung 

zu ermitteln. Zur Berechnung des Nettoarbeitsentgelts ist nach § 23c Satz 2 SGB IV - wie bei 

freiwilligen Mitgliedern der gesetzlichen Krankenversicherung - der um den Beitragszuschuss 

für Beschäftigte verminderte Beitrag des Versicherten zur Kranken- und Pflegeversicherung 

abzuziehen. Hierfür ist höchstens der nach § 257 Abs. 2 SGB V/§ 61 Abs. 2 SGB XI zu-

schussfähige Betrag abzusetzen. 

 

Sehen arbeitsrechtliche bzw. tarifrechtliche Regelungen für die Berechnung des Zuschusses 

des Arbeitgebers zur Sozialleistung ein anderes als das der Berechnung der Sozialleistung zu 

Grunde liegende Nettoarbeitsentgelt vor, bestehen keine Bedenken, dieses vereinbarte Netto-

arbeitsentgelt als Vergleichs-Nettoarbeitsentgelt zu verwenden. 

 

Der so ermittelte Betrag bleibt für die Dauer des Bezugs von Sozialleistungen unverändert.  
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Es bestehen keine Bedenken, wenn der Arbeitgeber monatlich das Nettoarbeitsentgelt als 

Vergleichs-Nettoarbeitsentgelt berücksichtigt, das im Falle der tatsächlichen Ausübung der 

Beschäftigung zu ermitteln wäre.  

 

 

3.2 Ermittlung der beitragspflichtigen Einnahmen 
 

Der zusammen mit der jeweiligen Sozialleistung das Vergleichs-Nettoarbeitsentgelt überstei-

gende Teil der laufend gezahlten arbeitgeberseitigen Leistungen wird beitragspflichtig in der 

Sozialversicherung. Hierfür sind jeweils die Netto-Sozialleistung und die Brutto-Zahlungen des 

Arbeitgebers zu berücksichtigen.  

 

Netto-Sozialleistung ist bei gesetzlichen Leistungsträgern die Brutto-Sozialleistung abzüglich 

der daraus zur Sozialversicherung vom Versicherten zu tragenden Beitragsanteile. Sie bleibt 

für den gesamten Zeitraum des Bezugs von Sozialleistungen für die Ermittlung des SV-

Freibetrags unverändert. Bei privaten Leistungsträgern sind Brutto- und Netto-Sozialleistung 

gleich. 

 

Kürzungen der Beitragsbemessungsgrundlage von Sozialleistungen gemäß Ziffer 3.5.2 wirken 

sich weder auf die Brutto- noch auf die Netto-Sozialleistung, sondern nur auf den Auszah-

lungsbetrag der Sozialleistung aus.  

 

Beitragspflichtige Einnahmen aufgrund von arbeitgeberseitigen Leistungen fallen – auch in 

Monaten mit nur teilweisem Sozialleistungsbezug – nur an, wenn unter Berücksichtigung eines 

vollen Abrechnungsmonats mit Bezug von Sozialleistungen die dem Grunde nach beitrags-

pflichtigen laufend gezahlten arbeitgeberseitigen Leistungen zusammen mit der Sozialleistung 

das Vergleichs-Nettoarbeitsentgelt übersteigen. Die laufend gezahlten arbeitgeberseitigen 

Leistungen müssen somit höher sein als der SV-Freibetrag (vgl. Ziffern 3.1 und 3.1.3). Für 

jeden Kalendertag des Sozialleistungsbezugs ist vom SV-Freibetrag 1/30 – in vollen Kalen-

dermonaten 30/30 – bei der Beitragsberechnung zu berücksichtigen. In den Fällen, in denen 

die Netto-Sozialleistung eines privaten Leistungsträgers das Vergleichs-Nettoarbeitsentgelt 

übersteigt, unterliegt die beitragspflichtige Einnahme in voller Höhe der Beitragspflicht.  

 

Tage mit beitragspflichtiger Einnahme sind als SV-Tage zu bewerten. Diese haben uneinge-

schränkte Wirkung auch für die Verbeitragung von einmalig gezahltem Arbeitsentgelt und die 

Bildung von SV-Luft. Zu den melderechtlichen Auswirkungen siehe Ziffer 4. 
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Beispiel 1 

Bruttoarbeitsentgelt 3.000,00 EUR monatlich 

Vergleichs-Nettoarbeitsentgelt 2.100,00 EUR monatlich 

Brutto-Zahlungen des Arbeitgebers    400,00 EUR monatlich 

 

Nettokrankengeld 1.628,10 EUR monatlich 

Nettokrankengeld      54,27 EUR kalendertäglich  

SV-Freibetrag (2.100 EUR – 1.628,10 EUR)    471,90 EUR monatlich 

SV-Freibetrag (2.100 EUR – 1.628,10 EUR) : 30      15,73 EUR kalendertäglich    

 

Der SV-Freibetrag wird durch die Brutto-Zahlungen des Arbeitgebers nicht überschritten; es 

liegt keine beitragspflichtige Einnahme vor. 

 

 
 

Beispiel 2 

Bruttoarbeitsentgelt 3.000,00 EUR monatlich 

Vergleichs-Nettoarbeitsentgelt 2.100,00 EUR monatlich  

Brutto-Zahlungen des Arbeitgebers    600,00 EUR monatlich 

 

Nettokrankengeld 1.628,10 EUR monatlich 

Nettokrankengeld      54,27 EUR kalendertäglich  

SV-Freibetrag (2.100 EUR – 1.628,10 EUR)    471,90 EUR monatlich 

SV-Freibetrag (2.100 EUR – 1.628,10 EUR) : 30      15,73 EUR kalendertäglich    

 

Der SV-Freibetrag wird durch die Brutto-Zahlungen des Arbeitgebers monatlich um 128,10 

EUR überschritten; dieser Betrag ist monatliche beitragspflichtige Einnahme (kalendertäglich 

128,10 EUR : 30 = 4,27 EUR).  

 

 
Die Ermittlung der beitragspflichtigen Einnahmen aus arbeitgeberseitigen Leistungen erfolgt 

auf Basis der zu Beginn der Zahlung einer Sozialleistung maßgebenden Verhältnisse. Unbe-

schadet der Ausführungen unter Ziffer 3.1.3 letzter Absatz bleiben spätere (tarifvertragliche) 

Erhöhungen einer arbeitgeberseitigen Leistung (vgl. Ziffer 3.1.1) sowie die aufgrund der ge-

setzlichen Regelungen vorgesehenen Erhöhungen der Sachbezugswerte und die Dynamisie-

rungen der Sozialleistungen (vgl. Ziffer 3.1.2) unberücksichtigt. Kommt während des Sozial-

leistungsbezugs eine weitere arbeitgeberseitige Leistung hinzu oder fällt von unterschiedlichen 
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Leistungen des Arbeitgebers eine weg, ist die beitragspflichtige Einnahme aus arbeitgebersei-

tigen Leistungen neu zu ermitteln. Dies gilt auch bei einer Änderung der Sozialleistungsart. 

 

Bei Beschäftigungen mit einem regelmäßigen monatlichen Arbeitsentgelt innerhalb der Gleit-

zone (§ 20 Abs. 2 SGB IV) sind, soweit die für die Zeit des Bezugs von Sozialleistungen lau-

fend gezahlten arbeitgeberseitigen Leistungen den SV-Freibetrag überschreiten, auf die bei-

tragspflichtigen arbeitgeberseitigen Leistungen die besonderen Regelungen zur Beitragsbe-

rechnung in der Gleitzone anzuwenden (§ 226 Abs. 4 SGB V, § 57 Abs. 1 SGB XI, § 163 

Abs. 10 SGB VI und § 344 Abs. 4 SGB III). In diesem Zusammenhang wird auf Punkt 8 der 

Niederschrift über die Besprechung von Fragen des gemeinsamen Beitragseinzugs am 

26./27.03.2003 zur Anwendung der Gleitzonenregelung verwiesen. Außerdem ist zu beachten, 

dass für Arbeitnehmer in der Gleitzone nicht das tatsächliche Nettoarbeitsentgelt, sondern ein 

ohne Beachtung der besonderen Beitragsberechnung zu ermittelndes fiktives Nettoarbeitsent-

gelt der Berechnung der Sozialleistung zu Grunde gelegt wird und in der Entgeltbescheinigung 

für die Sozialleistung auszuweisen ist. Dieses fiktive Nettoarbeitsentgelt ist als Vergleichs-

Nettoarbeitsentgelt anzusetzen. 

 

3.3 Besonderheiten 
 
3.3.1 Bezug von Mutterschaftsgeld 

 

Nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 ArEV sind Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld nach § 14 MuSchG dem 

Arbeitsentgelt nicht zuzurechnen. 

 

Nach § 14 Abs. 1 Satz 1 MuSchG erhalten Frauen, die Anspruch auf Mutterschaftsgeld nach 

§ 200 Abs. 1, 2 Satz 1 bis 4 und Abs. 3 RVO, § 29 Abs. 1, 2 und 4 KVLG oder § 13 Abs. 2, 3 

MuSchG haben, während ihres bestehenden Arbeitsverhältnisses für die Zeit der Schutzfristen 

(§ 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 MuSchG) sowie für den Entbindungstag von ihrem Arbeitgeber ei-

nen Zuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen 13 EUR und dem um die gesetzli-

chen Abzüge verminderten kalendertäglichen Arbeitsentgelt (Nettoarbeitsentgelt). 

 

Bei einem kalendertäglichen Nettoarbeitsentgelt von bis zu 13 EUR besteht somit kein An-

spruch auf einen Arbeitgeberzuschuss nach § 14 Abs. 1 MuSchG. In diesem Fall stellt jede 

arbeitgeberseitige Leistung (vgl. Ziffer 3.1.1) eine beitragspflichtige Einnahme dar. Sonstige 

nicht beitragspflichtige Einnahmen im Sinne des § 23c SGB IV können nicht vorliegen. Die 

Vorschrift des § 2 Abs. 2 Nr. 2 ArEV findet keine Anwendung (vgl. Beispiel 3). 
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Bei einem kalendertäglichen Nettoarbeitsentgelt von über 13 EUR übersteigt der Arbeitgeber-

zuschuss nach § 14 Abs. 1 MuSchG zusammen mit dem Mutterschaftsgeld nicht das Nettoar-

beitsentgelt. Es liegt somit ausschließlich eine nicht beitragspflichtige Einnahme im Sinne des 

§ 23c SGB IV vor. 

 

Ein Überschreiten des SV-Freibetrages kann in diesem Fall nur (aber immer dann) eintreten, 

wenn der Arbeitgeber neben dem Zuschuss nach § 14 Abs. 1 MuSchG weitere arbeitgebersei-

tige Leistungen erbringt. Für die beitragsrechtliche Beurteilung der Zuschüsse ist dann neben 

§ 23c SGB IV die Regelung des § 2 Abs. 2 Nr. 2 ArEV zu berücksichtigen. 

 

Aus Gründen der Praktikabilität kann auf eine stufenweise Prüfung (zunächst Feststellung der 

beitragspflichtigen Einnahme nach § 23c SGB IV und anschließende Anwendung von § 2 

Abs. 2 Nr. 2 ArEV) verzichtet werden und der aufgrund der Arbeitsentgeltverordnung von der 

Beitragspflicht ausgenommene Zuschuss zum Mutterschaftsgeld nach § 14 MuSchG von 

vornherein als Arbeitsentgelt ausgeschlossen werden (vgl. Beispiel 4).  

 

Das auszugleichende Nettoarbeitsentgelt nach dem MuSchG entspricht bei versicherungs-

pflichtigen Arbeitnehmerinnen dem Vergleichs-Nettoarbeitsentgelt nach Ziffer 3.1.3. Bei freiwil-

lig oder privat krankenversicherten Arbeitnehmerinnen können sich ggf. Abweichungen vom 

Vergleichs-Nettoarbeitsentgelt nach Ziffer 3.1.3 ergeben, wenn der Arbeitgeber das für die 

Bemessung des Zuschusses zum Mutterschaftsgeld maßgebende Nettoarbeitsentgelt nicht 

unter der Maßgabe des § 23c Satz 2 SGB IV berechnet, d. h. bei der Ermittlung des Nettoar-

beitsentgelts den (jeweils um den Beitragszuschuss des Arbeitgebers verminderten) Beitrag 

zur freiwilligen Krankenversicherung und zur Pflegeversicherung bzw. den Beitrag zur privaten 

Kranken- und Pflegeversicherung nicht in Abzug bringt. Im Zusammenhang mit § 23c SGB IV 

kann es aber bei der Ermittlung des SV-Freibetrages zu keiner Abweichung kommen, da die 

Regelung nach Ziffer 3.1.3 bei allen Versicherungsverhältnissen anzuwenden ist. Die mögli-

chen Unterschiede bei der Berechnung des Arbeitgeberzuschusses zum Mutterschaftsgeld 

beeinflussen den SV-Freibetrag jedoch nicht, da dieser Arbeitgeberzuschuss von vornherein 

als Arbeitsentgelt ausgeschlossen wird und damit bei der Ermittlung des SV-Freibetrages un-

berücksichtigt bleibt. 
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Beispiel 3: 
Bruttoarbeitsentgelt (einschließlich VL*) 550,00 EUR monatlich 

Vergleichs-Nettoarbeitsentgelt 375,30 EUR monatlich 

Mutterschaftsgeld 375,30 EUR monatlich 

Brutto-Zahlung des Arbeitgebers (VL*)   36,00 EUR monatlich 

 

Vergleichs-Nettoarbeitsentgelt   12,51 EUR kalendertäglich 

Mutterschaftsgeld   12,51 EUR kalendertäglich 

Brutto-Zahlung des Arbeitgebers     1,20 EUR kalendertäglich 

SV-Freibetrag (375,30 EUR – 375,30 EUR)     0,00 EUR 

 

Das kalendertägliche Vergleichs-Nettoarbeitsentgelt liegt nicht über 13 EUR (hier: 

12,51 EUR). Die Brutto-Zahlung des Arbeitgebers in Höhe von 1,20 EUR kalendertäglich stellt 

grundsätzlich eine beitragspflichtige Einnahme dar. Da das regelmäßige monatliche Arbeits-

entgelt innerhalb der Gleitzone (§ 20 Abs. 2 SGB IV) liegt, sind auf die beitragspflichtige ar-

beitgeberseitige Leistung die besonderen Regelungen zur Beitragsberechnung in der Gleitzo-

ne anzuwenden (vgl. Ziffer 3.2 letzter Absatz). In diesem Fall ist für die Berechnung der bei-

tragspflichtigen Einnahme die beitragspflichtige arbeitgeberseitige Leistung mit dem Faktor F 

zu multiplizieren (vgl. Abschnitt 4.3.5 des gemeinsamen Rundschreibens vom 25.02.2003 zu 

den versicherungs-, beitrags- und melderechtlichen Auswirkungen auf Beschäftigungsverhält-

nisse in der Gleitzone). Dies ergibt im Jahr 2005 eine beitragspflichtige Einnahme von 

0,71 EUR kalendertäglich. 

 

*VL = vermögenswirksame Leistung 
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Beispiel 4 
 

Bruttoarbeitsentgelt 2.000,00 EUR monatlich 

Vergleichs-Nettoarbeitsentgelt 1.286,20 EUR monatlich 

Mutterschaftsgeld    390,00 EUR monatlich 

Brutto-Zahlungen des Arbeitgebers insgesamt 1.200,00 EUR monatlich 

davon  

Zuschuss nach § 14 Abs. 1 MuSchG     896,20 EUR monatlich 

weitere Zahlungen     303,80 EUR monatlich 

 

Vergleichs-Nettoarbeitsentgelt      42,87 EUR kalendertäglich 

Mutterschaftsgeld      13,00 EUR kalendertäglich 

Brutto-Zahlungen des Arbeitgebers      40,00 EUR kalendertäglich 

SV-Freibetrag (1.286,20 EUR – 390 EUR) : 30      29,87 EUR kalendertäglich 

 

Das kalendertägliche Vergleichs-Nettoarbeitsentgelt liegt über 13 EUR (hier: 42,87 EUR). Der 

SV-Freibetrag ist durch den Zuschuss nach § 14 Abs. 1 MuSchG, der von vornherein als Ar-

beitsentgelt ausgeschlossen wird, aufgebraucht. Die weitere Brutto-Zahlung des Arbeitgebers 

von monatlich 303,80 EUR ist daher monatliche beitragspflichtige Einnahme (kalendertäglich: 

303,80 EUR : 30 = 10,13 EUR). 

 

 

3.3.2 Beiträge und Zuwendungen für die betriebliche Altersvorsorge 
 

Die vom Arbeitgeber für Zeiten des Bezugs von Sozialleistungen übernommenen Beiträge zur 

betrieblichen Altersvorsorge, die im Rahmen des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 ArEV bzw. des § 2 

Abs. 2 Nr. 5 ArEV nicht dem Arbeitsentgelt zuzurechnen sind, können von vornherein als Ar-

beitsentgelt ausgeschlossen werden. Auf eine stufenweise Prüfung (zunächst Feststellung der 

beitragspflichtigen Einnahmen nach § 23c SGB IV und anschließende Anwendung von § 2 

Abs. 1 Satz 1 Nr.  3 ArEV bzw. § 2 Abs. 2 Nr. 5 ArEV) kann verzichtet werden.  

 

3.3.3 Einnahmen nach § 40 Abs. 2 EStG 
 

Die vom Arbeitgeber für Zeiten des Bezugs von Sozialleistungen überlassenen Leistungen 

nach § 40 Abs. 2 EStG (z. B. unentgeltliche Nutzung von Personalcomputer), die im Rahmen 

des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ArEV nicht dem Arbeitsentgelt zuzurechnen sind, können von 
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vornherein als Arbeitsentgelt ausgeschlossen werden. Auf eine stufenweise Prüfung (zunächst 

Feststellung der beitragspflichtigen Einnahmen nach § 23c SGB IV und anschließende An-

wendung von § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ArEV) kann verzichtet werden. 

 

3.3.4 Elternzeit 
 

Beschäftigte haben gegenüber ihrem Arbeitgeber Anspruch auf Elternzeit, wenn sie das in 

ihrem Haushalt lebende Kind selbst betreuen und erziehen. Die Elternzeit kann seit dem 

1. Januar 2001 gleichzeitig von beiden Eltern in Anspruch genommen werden. Das bedeutet, 

dass beide Elternteile wegen der Erziehung des Kindes der Arbeit fern bleiben können. Sie 

haben aber auch die Möglichkeit, die Elternzeit abwechselnd für bestimmte Zeiträume zu 

nehmen. 

 

Während der Elternzeit ist eine Erwerbstätigkeit zulässig, wenn die vereinbarte wöchentliche 

Arbeitszeit 30 Stunden nicht übersteigt und sich der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer über 

die Arbeitszeit und ihre Ausgestaltung einigen. Erfolgt keine freiwillige Einigung, regelt § 15 

Abs. 7 BErzGG die Voraussetzungen, wann ein Arbeitgeber der Verringerung der Arbeitszeit 

trotzdem zustimmen muss. In Ausnahmefällen – insbesondere für Alleinerziehende – ist es 

zulässig, mehr als 30 Stunden Teilzeitarbeit wöchentlich zu leisten. Zur beitragsrechtlichen 

Behandlung des Arbeitsentgelts aus der Teilzeitarbeit vgl. Ziffer 2 letzter Absatz. 

 

Während der Elternzeit entspricht das Vergleichs-Nettoarbeitsentgelt (vgl. Ziffer 3.1.3) dem 

SV-Freibetrag. Der Bezug von Erziehungsgeld führt nicht zu einer Verminderung des SV-

Freibetrages. 
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3.4 Beitragsabzug 
 

Der Gesamtsozialversicherungsbeitrag ist in voller Höhe (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbei-

tragsanteil) vom Arbeitgeber zu zahlen (§ 28e Abs. 1 Satz 1 SGB IV). Er ist damit gleichzeitig 

Beitragsschuldner. 

 

In § 28g SGB IV wird das Innenverhältnis zwischen dem Arbeitgeber und seinem Beschäftig-

ten geregelt. So hat der Arbeitgeber hiernach einen Anspruch auf den vom Beschäftigten zu 

tragenden Teil des Gesamtsozialversicherungsbeitrags (Satz 1). Diesen Anspruch darf der 

Arbeitgeber nur im Wege des Abzugs vom Arbeitsentgelt geltend machen (Satz 2). Unterblie-

bene Abzüge darf er nur bei den drei nächsten Lohn- oder Gehaltszahlungen nachholen 

(Satz 3). § 28g Satz 4 SGB IV enthält Ausnahmen von den Sätzen 2 und 3 dieser Vorschrift 

und damit für den Arbeitgeber ein erleichtertes Rückgriffsrecht auf den Arbeitnehmerbeitrags-

anteil. 

 

Neben der seit 1. Januar 1990 vorgesehenen Ausnahme in Fällen, in denen der Arbeitnehmer 

vorsätzlich oder grob fahrlässig seinen Auskunfts-, Mitteilungs- und Vorlagepflichten zur 

Durchführung des Melde- und Beitragszahlungsverfahrens nicht nachgekommen ist, stellt die 

Regelung in der ab 30. März 2005 durch das Verwaltungsvereinfachungsgesetz geltenden 

Fassung sicher, dass der Arbeitgeber den Gesamtsozialversicherungsbeitrag unabhängig von 

den besonderen Voraussetzungen des § 28g Satz 2 und 3 SGB IV auch erhält, wenn der Be-

schäftigte den Beitrag allein trägt sowie wenn der Beschäftigte nur Sachbezüge erhält. Letzt-

genannter Sachverhalt – der während eines Beschäftigungsverhältnisses ansonsten heutzu-

tage nicht mehr üblich ist – kann für Zeiten des Bezugs von Sozialleistungen vermehrt auftre-

ten. Das Gesetz beschreibt hier zwar einen Sachverhalt, in dem der Beschäftigte „nur“ Sach-

bezüge erhält. Die Regelung findet gleichwohl auch in den Fällen Anwendung, in denen nicht 

ausschließlich Sachbezug gewährt wird, der Barbezug für den vom Arbeitnehmer zu tragen-

den Beitragsanteil jedoch nicht ausreicht. In diesen Fällen muss der Arbeitgeber den Arbeit-

nehmerbeitragsanteil teilweise vorleisten.  

 

Die Neuregelung sichert dem Arbeitgeber bei Vorliegen beitragspflichtiger Einnahmen aus den 

für Zeiten des Bezugs von Sozialleistungen gezahlten arbeitgeberseitigen Leistungen den 

Anspruch auf den vom Beschäftigten zu tragenden Teil des Gesamtsozialversicherungsbeitra-

ges. 
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3.5 Beitragsbemessung aus Sozialleistungen 
 

Der Bezug von Sozialleistungen gesetzlicher Leistungsträger führt in den einzelnen Zweigen 

der Sozialversicherung grundsätzlich zur Beitragspflicht. 

 

3.5.1 Beitragsbemessungsgrundlage 
 

Beitragsbemessungsgrundlage sind die beitragspflichtigen Einnahmen der Versicherten. Als 

beitragspflichtige Einnahmen aus Sozialleistungen gelten nach § 235 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 

SGB V, § 57 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 SGB XI, § 166 Abs. 1 Nr. 2 SGB VI, § 345 Nr. 5 SGB III 

grundsätzlich 80 v. H. des der Leistung zugrunde liegenden Arbeitsentgelts. Die Sozialversi-

cherungsbeiträge werden also regelmäßig nicht vom Zahlbetrag der Sozialleistung, sondern 

von einer fiktiven Bemessungsgrundlage erhoben. 

 

3.5.2 Kürzung der Beitragsbemessungsgrundlagen von Sozialleistungen um beitrags-
pflichtiges Arbeitsentgelt 

 

Die Beitragsbemessungsgrundlagen von Sozialleistungen sind nach § 235 Abs. 1 Satz 2 

SGB V, § 57 Abs. 1 SGB XI, § 166 Abs. 1 Nr. 2 SGB VI oder § 345 Nr. 5 SGB III zu kürzen, 

solange der Versicherte neben der Sozialleistung beitragspflichtiges Arbeitsentgelt aus einer 

die Versicherungspflicht begründenden Beschäftigung (hier: aufgrund arbeitgeberseitiger Leis-

tungen) erzielt. Bei der Ermittlung des Kürzungsbetrags wird in der Kranken- und Pflegeversi-

cherung das volle beitragspflichtige Arbeitsentgelt angesetzt, in der Renten- und Arbeitslosen-

versicherung dagegen nur ein Betrag in Höhe von 80 v. H. 
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Beispiel 5 

Bruttoarbeitsentgelt 3.000,00 EUR monatlich 

Vergleichs-Nettoarbeitsentgelt 2.100,00 EUR monatlich  

Brutto-Zahlungen des Arbeitgebers    600,00 EUR monatlich 

 

Nettokrankengeld 1.628,10 EUR monatlich 

Nettokrankengeld      54,27 EUR kalendertäglich  

SV-Freibetrag (2.100 EUR – 1.628,10 EUR)    471,90 EUR monatlich 

SV-Freibetrag (2.100 EUR – 1.628,10 EUR) : 30      15,73 EUR kalendertäglich    

 

Der SV-Freibetrag wird durch die Brutto-Zahlungen des Arbeitgebers monatlich um 128,10 

EUR überschritten; dieser Betrag ist die monatliche beitragspflichtige Einnahme (kalendertäg-

lich 128,10 EUR : 30 = 4,27 EUR). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beiträge bei Bezug von Krankengeld zur ... PV RV/AlV 

 

80 % des Regelentgelts (i. H. v. 100,00 EUR) 80,00 EUR 80,00 EUR 

Minderung um anrechenbares Bruttoarbeitsentgelt   

(100 % bzw. 80 %)   4,27 EUR   3,42 EUR 

Beitragsbemessungsgrundlage für die aufgrund 

des Krankengeldbezugs zu zahlenden Beiträge 75,73 EUR 76,58 EUR 

 

 

In der Pflegeversicherung sieht das Gesetz in § 57 Abs. 2 SGB XI keine Regelung für den Fall 

vor, dass neben dem Krankengeld beitragspflichtiges Arbeitsentgelt aus einer Beschäftigung 

bezogen wird. Eine Anwendung dieser Vorschrift ohne eine beitragsrechtliche Anrechnung 

des Arbeitsentgelts auf die Bemessungsgrundlage für die aus der Sozialleistung zu zahlenden 

Beiträge würde somit dazu führen, dass die in dieser Zeit insgesamt zu zahlenden Beiträge 

höher wären als in der Zeit, in der ausschließlich aufgrund der Sozialleistung Beiträge zu zah-

len sind. Um diese nicht gewollte Folge zu vermeiden, ist die Beitragsbemessungsgrundlage 

im Sinne des § 57 Abs. 2 Satz 1 SGB XI um das beitragspflichtige Arbeitsentgelt zu kürzen. 

 

Die Kürzung erfolgt – für alle Versicherungszweige einheitlich – auf der für die Bemessung der 

Beiträge (aus Sozialleistungen/Entgeltersatzleistungen) maßgebenden Grundlage, d. h. auf 80 

v. H. des der Leistung zugrunde liegenden Arbeitsentgelts.  

 



- 19 - 

 

4 Melderecht 
 

Eine Unterbrechungsmeldung nach § 9 DEÜV bzw. eine Abmeldung nach § 8 DEÜV ist nur in 

den Fällen zu erstatten, in denen aufgrund des § 23c SGB IV auch durch laufend gezahlte 

arbeitgeberseitige Leistungen für Zeiten des Bezugs von Sozialleistungen keine beitragspflich-

tigen Einnahmen vorliegen. Im Übrigen besteht aufgrund der Arbeitsentgeltzahlung weiterhin 

Versicherungspflicht, so dass die im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses üblichen 

Meldungen (Jahresmeldung/Abmeldung) anfallen. 

 

5 Leistungsrecht 
 

Die laufend gezahlten arbeitgeberseitigen Leistungen für Zeiten mit Bezug von gesetzlichen 

Sozialleistungen können sich auf deren Höhe auswirken. So werden die beitragspflichtigen 

Einnahmen in der Regel mit ihrem Nettobetrag auf den Nettobetrag der Sozialleistung ange-

rechnet. Da sich die Höhe der Netto-Sozialleistung hierdurch formal nicht ändert, hat die An-

rechnung des beitragspflichtigen Teils der arbeitgeberseitigen Leistung auf die Sozialleistung 

keine Auswirkungen auf die Ermittlung der beitragspflichtigen Einnahmen (vgl. Ziffer 3.2).  

 

6 Mitteilungsverfahren zwischen Arbeitgeber und Sozialleistungsträger 
 

6.1 Mitteilungen der Arbeitgeber 
 

Die Arbeitgeber haben den zuständigen Sozialleistungsträgern  

 

• das Nettoarbeitsentgelt (vgl. Ziffer 3.1.3) und 

• die beitragspflichtigen Brutto- und Netto-Einnahmen (vgl. Ziffer 3.2)  

 

mitzuteilen. 

 

Die Mitteilungen der Arbeitgeber erfolgen mit den jeweiligen Entgeltbescheinigungen als For-

mular oder Datei per Datenfernübertragung.  

 

Private Krankenversicherungsunternehmen und Erziehungsgeld zahlende Stellen erhalten 

diese Mitteilungen nicht.  
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6.2 Mitteilungen der Sozialleistungsträger 
 

Die Sozialleistungsträger (vgl. Ziffer 3.1.2) haben den Arbeitgebern die Höhe der Brutto- und 

Netto-Sozialleistung mitzuteilen.  

 

7 Übergangsregelung 
 

Nach diesem Rundschreiben ist spätestens ab 1. Januar 2006 in allen noch laufenden und 

neuen Fällen zu verfahren. Sofern bis dahin anders verfahren worden ist, behält es dabei sein 

Bewenden. Frühestens kann für Zeiten ab 30. März 2005 nach diesem Rundschreiben verfah-

ren werden.  

 

 

Anlage 
 

 

 

 
 



  Datum, Stempel und Unterschrift des Arbeitgebers, Telefon                                           
Die mit einem * gekennzeichneten Positionen sind auf der Folgeseite erläutert.  Die Erhebung der Daten beruht auf § 284 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB V,  
  § 98 SGB X und weiteren Vorschriften aus dem Sozialgesetzbuch 

 
Stand 01.01.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entgeltbescheinigung 
 
zur Berechnung von Krankengeld/Versorgungskrankengeld/Verletztengeld 
 
Name, Vorname  
 

Krankenvers.-Nr.  
 

Personal-Nr.  
 

Arbeitsunfähigkeit ab  
 

 

1  Allgemeines 
 
 

1.1* Letzter Arbeitstag vor Beginn der 
        Arbeitsunfähigkeit  am  
             

        Während der Arbeitsunfähigkeit  
        wird das Arbeitsentgelt weitergezahlt bis  
   
     

1.2* Über den genannten Tag hinaus wird teilweise Arbeitsentgelt   
        weitergezahlt (z. B. Sachbezüge, Krankengeldzuschuss) 
 

        Das weitergezahlte Arbeitsentgelt wird zusammen mit dem Krankengeld/ 
        Versorgungskrankengeld/Verletztengeld das Vergleichs-Nettoarbeitsentgelt 
  

        nicht übersteigen   
 

        übersteigen   
 

        Falls das Vergleichs-Nettoarbeitsentgelt überschritten wird: 
        Das Arbeitsentgelt wird gezahlt 
 

 laufend bis zum  
 

brutto monatlich  
             
 

1.3  Das Arbeitsverhältnis wurde beendet 
 

am  zum  
 

        durch 
 

        Kündigung des Arbeitgebers   
 

        Kündigung des Arbeitnehmers   
 

        Fristablauf   
 

        Auflösungsvertrag   
 
 

1.4* Besonderheiten 
 

       Pflegeversicherungszuschlag für Kinderlose   
 

       Arbeitszeitmodell im Sinne des Gesetzes zur sozialrecht-   
       lichen Absicherung flexibler Arbeitszeitregelungen (z. B.  
       Altersteilzeit) 
  

       Kurzarbeiter- oder Winterausfallgeld bei Beginn der Arbeits-   
       unfähigkeit oder im Entgeltabrechnungs- 
       zeitraum (2.1) 
 

1.5  Lohnausgleich im Baugewerbe  
 

vom/bis 
 

und/oder am 
 
 

2  Arbeitsentgelt 
 

2.1* Letzter abgerechneter Entgeltabrechnungszeitraum vor Beginn der Arbeits- 
        unfähigkeit (1 Kalendermonat/mindestens 4 Wochen) 
 

vom  bis  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.2* Höhe des im letzten Entgeltabrechnungszeitraum erzielten beitragspflichtigen   
       Arbeitsentgelts einschließlich Sachbezüge, vermögenwirksame Leistungen,  
       Mehrarbeitsvergütungen und Arbeitsentgelt für Feier-/Ruhetage, jedoch ohne  
       einmalig gezahltes Arbeitsentgelt und Kindergeld sowie ohne Berücksichtigung 
       von Entgeltumwandlung und Gleitzonenregelung 
 

       brutto   
       

       netto   
    

       Betrag des in den letzten 12 Kalendermonaten beitragsfrei  
       umgewandelten laufenden Arbeitsentgelts  
 
  

2.3* Das Arbeitsentgelt wird als festes Monatsentgelt gezahlt   
  
 

2.4  Das im letzten Entgeltabrechnungszeitraum (2.1) erzielte Bruttoarbeitsentgelt (2.2) 
        weicht vom vereinbarten Monatsentgelt ab 
 

 Höhe des vereinbarten Bruttoarbeitsentgelts                 
 

 Daraus ergibt sich ein Nettoarbeitsentgelt von               
 
 

2.5  Das Bruttoarbeitsentgelt weicht in jedem der letzten abgerechneten 3 Monate vor   
       Beginn der Arbeitsunfähigkeit vom Monatsentgelt ab bzw. es ist 
       weder Monatsgehalt noch Stundenlohn vereinbart (z.B. Stücklohn, Akkordlohn) 
       Angaben für die letzten 3 abgerechneten Entgeltabrechnungszeiträume (3 Monate    
       bzw. 13 Wochen) ohne Berücksichtigung von Entgeltumwandlung und  
       Gleitzonenregelung 
 

Monat/Zeitraum   Bruttoarbeitsentgelt   Nettoarbeitsentgelt 
 

   
 

   
 

   
 

 
 

3* Einmalzahlungen 
 

      Beitragspflichtiger Teil der Einmalzahlungen der letzten 12 Kalendermonate vor 
      Beginn der Arbeitsunfähigkeit in der  
 

      Krankenversicherung   
 

      und falls davon abweichend auch in der 
 

      Renten-
/Arbeitslosenversicherung 

 

 
 
 

4  Arbeitszeit 
Bitte nur ausfüllen, wenn das Arbeitsentgelt nach Stun-
den bemessen ist oder sich Stunden zuordnen lässt. 

 

4.1* Das Bruttoarbeitsentgelt wurde erzielt in Stunden  
 
 

4.2* Vor Eintritt der Arbeitsunfähigheit  
       vereinbarte regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit Stunden  
       (Wenn keine regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit vereinbart wurde, bitte unter 4.3 
       anstelle der Mehrarbeitsstunden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden 
       eintragen) 
 
 

4.3* Bezahlte und nicht durch Freizeit ausgeglichene bzw. noch auszugleichende 
       Mehrarbeitsstunden in den letzten abgerechneten 3 Entgeltabrechnungszeiträumen 
       (3 Monate bzw. 13 Wochen): 
 

 Monat/Zeitraum bezahlte Mehrarbeitsstunden 
 

  
 

  
 

  
 
 

5* Fehlzeiten ohne Arbeitsentgelt 
       in den unter 2.5 oder 4.3 angegebenen Zeiträumen sind folgende Fehltage 
       angefallen: 
 

 Monat/Zeitraum   Tage 
 

  
 

  
 

  
 
 

6  Arbeitsunfall 
 

6.1  Unfalltag  Unfallversicherungsträger  
 
 

6.2* Im letzten Entgeltabrechnungszeitraum (2.1) wurden neben dem Bruttoarbeitsent- 
       gelt (2.2) lohnsteuerfreie Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeitszuschläge gezahlt 
 

in Höhe von  
 
 

6.3* Bitte lohnsteuerfreie Zuschläge (6.2) der letzten 3 Entgeltabrechnungszeiträume 
       (3 Monate bzw. 13 Wochen) eintragen, wenn unter 2.5 Angaben gemacht 
       wurden: 
 

 Monat/Zeitraum   Betrag 
 

  
 
 

  
 

  
 

Anlage



Erläuterungen              Stand 01.01.2006 
 
Angaben über das Arbeitsentgelt können der Abrechnung der Arbeitsentgelte entnommen werden, die bei Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit abgeschlossen war. 
 
 
Zu 1.1 Hat der Arbeitnehmer die Arbeit noch während der Entgeltfortzahlung wieder aufgenommen, ist das Ausfüllen der Entgeltbe-

scheinigung nicht notwendig.  
 

Zu 1.2 Arbeitgeberseitige Leistungen, die für die Zeit des Bezugs von Entgeltersatzleistungen (z. B. Krankengeld, Versorgungskran-
kengeld, Verletztengeld) gezahlt werden, gelten als beitragspflichtige Einnahmen, soweit sie zusammen mit dem Nettobetrag 
der Entgeltersatzleistung das Nettoarbeitsentgelt übersteigen. Zu den arbeitgeberseitigen Leistungen gehören insbesondere 
Zuschüsse zur Entgeltersatzleistung, vermögenswirksame Leistungen, Sachbezüge (z. B. Verpflegung, Unterkunft, Dienst-
wagen, Dienstwohnung), Firmen- und Belegschaftsrabatte, Kontoführungsgebühren, Zinsersparnisse aus verbilligten Arbeit-
geberdarlehen und Telefonzuschüsse. 
 
Als Vergleichs-Nettoarbeitsentgelt gilt grundsätzlich der unter 2.2 bescheinigte Betrag. Wenn arbeitsvertraglich vereinbart ist, 
für Zeiten des Bezugs von Entgeltersatzleistungen ein dafür vereinbartes Nettoarbeitsentgelt auszugleichen, kann dieses als 
zu vergleichendes Nettoarbeitsentgelt herangezogen werden. Es ist ebenfalls zulässig, das monatlich im Falle der Beschäfti-
gung zu zahlende Nettoarbeitsentgelt zugrunde zu legen. 
 

Zu 1.4 Das Feld Pflegeversicherungszuschlag für Kinderlose ist anzukreuzen für Versicherte nach Vollendung des 23. Lebens-
jahres, die keine Elterneigenschaft nachgewiesen haben. 
 
Durch das Gesetz zur sozialrechtlichen Absicherung flexibler Arbeitszeitregelungen vom 06.04.1998 wurden die gesetzli-
chen Rahmenbedingungen für die Vereinbarung unterschiedlicher Arbeitszeitmodelle (z. B. Altersteilzeit), die der Flexibilisie-
rung der Arbeitszeit dienen, geschaffen. 
 
Bei Bezug von Kurzarbeiter- oder Winterausfallgeld bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit oder im letzten vor Beginn der Ar-
beitsunfähigkeit abgerechneten Entgeltabrechnungszeitraum sind für die Berechnung des Krankengeldes (Versorgungskran-
kengeldes oder Verletztengeldes) besondere Angaben erforderlich. Auf die Beantwortung der nachfolgenden Fragen kann 
verzichtet werden. Der zuständige Leistungserbringer setzt sich mit Ihnen in Verbindung. 
 

Zu 2.1 Bitte geben Sie auch dann den gesamten Abrechnungszeitraum an, wenn darin Zeiten ohne Arbeitsentgelt (z. B. Arbeitsun-
fähigkeit, Mutterschutzfristen, unbezahlter Urlaub) enthalten sind. 
 
Ist der letzte Entgeltabrechnungszeitraum zwar zu Beginn der Arbeitsunfähigkeit abgerechnet, aber noch nicht abgelau-
fen, so ist der vorherige Entgeltabrechnungszeitraum maßgebend. Ist der Arbeitnehmer erst im Laufe dieses Abrech-
nungszeitraums eingestellt worden, so bescheinigen Sie bitte die Zeit vom Beginn der Beschäftigung bis zum Ende des 
Abrechnungszeitraums. 
 
Hat die Beschäftigung erst im Laufe des vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit abgelaufenen, aber noch nicht abgerechneten 
Abrechnungszeitraums begonnen, so ist die Zeit vom Beginn der Beschäftigung bis zur Arbeitseinstellung maßgebend. 
 

Zu 2.2 Weicht das Arbeitsentgelt in den letzten abgerechneten 3 Monaten vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit vom Monatsentgelt ab 
bzw. ist weder Monatsgehalt noch Stundenlohn vereinbart (z.B. Stücklohn, Akkordlohn), so kann auf das Ausfüllen der Ab-
schnittes 2.2 verzichtet werden. 
 
Zum Bruttoarbeitsentgelt in diesem Sinne gehören alle steuer- und damit beitragspflichtigen Bezüge für Arbeitsleistungen 
und Entgeltfortzahlung in dem unter 2.1 angegebenen Zeitraum. Dazu zählt auch der Lohnausgleich im Baugewerbe. 
Es spielt keine Rolle, unter welcher Bezeichnung und in welcher Form die Bezüge geleistet worden sind. Unbedeutend ist es 
auch, ob sie unmittelbar aus der Beschäftigung oder im Zusammenhang mit ihr erzielt wurden. Erfasst werden z. B. auch 
beitragspflichtige Arbeitgeberaufwendungen für die Zukunftssicherung des Arbeitnehmers, vermögenswirksame  
Leistungen, Mehrarbeitsvergütungen und freiwillige Zahlungen. 
 
Zeitversetzt gezahlte variable Bestandteile des Arbeitsentgelts und laufende Provisionen werden insoweit berücksich-
tigt, als sie zur Berechnung der Beiträge dem maßgebenden Abrechnungszeitraum zugeordnet worden sind. 
 
Eine Nachzahlung aufgrund einer rückwirkenden Entgelterhöhung wird nur dann berücksichtigt, wenn der Zeitpunkt der 
Begründung des Anspruchs (z. B. der Tag des Tarifabschlusses) vor dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit liegt. Die Nachzah-
lung wird in diesem Fall insoweit mitbescheinigt, als sie sich auf den maßgebenden Abrechnungszeitraum (2.1) bezieht. Dies 
gilt auch dann, wenn die Nachzahlung für die Berechnung der Beiträge aus Vereinfachungsgründen wie einmalig gezahltes 
Arbeitsentgelt behandelt worden ist. 
 
Nicht zum maßgebenden Bruttoarbeitsentgelt gehört einmalig gezahltes Arbeitsentgelt, d. h. Bezüge, die nicht für die 
Arbeit in dem einzelnen Abrechnungszeitraum gezahlt worden sind (z. B. Weihnachts- und Urlaubsgeld, Urlaubsabgeltungen, 
Gewinnbeteiligungen) sowie steuer- und beitragsfreie Zuschläge (vgl. aber bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten 
Ausführungen zu 6.2 und 6.3) sowie ggf. gezahltes Kindergeld. 
 
Das Bruttoarbeitsentgelt wird nicht auf die Beitragsbemessungsgrenze gekürzt. 
 
Es ist das Brutto- und Nettoarbeitsentgelt zu bescheinigen, das ohne Entgeltumwandlungen zum Aufbau einer privaten 
Altersversorgung erzielt worden wäre. Das Nettoarbeitsentgelt ist dann fiktiv zu ermitteln. Der 12-Monats-Zeitraum für die 
Bescheinigung des beitragsfrei umgewandelten laufenden Arbeitsentgelts endet mit dem Monat, der für die Berechnung des 
Krankengeldes (2.1) maßgebend ist. 
 

 



 Nettoarbeitsentgelt ist hier das um die gesetzlichen Abzüge (Lohn- und Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag sowie  
Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung) verminderte Bruttoarbeitsentgelt einschließlich der Sachbezüge, jedoch ohne  
einmalig gezahltes Arbeitsentgelt und ohne ggf. gezahltes und in der Lohnsteuer-Anmeldung abgesetztes Kindergeld. 
 
Bei freiwilligen Mitgliedern der gesetzlichen Krankenversicherung und bei privat Krankenversicherten sind außerdem die 
Beiträge der Arbeitnehmer zur Kranken- und Pflegeversicherung (vermindert um den Beitragszuschuss des Arbeitgebers) 
vom Bruttoarbeitsentgelt abzuziehen. Bei einem Arbeitnehmer, der von der Rentenversicherungspflicht befreit ist, ist der vom 
Arbeitnehmer gezahlte Beitrag zur Altersversorgung allerdings kein gesetzlicher Abzug; er ist somit nicht bei der Ermittlung 
des Nettoarbeitsentgelts zu berücksichtigen. 
 
Bei Arbeitsentgelten innerhalb der Gleitzone (400,01-800,00 €) ist das tatsächliche (nicht das beitragspflichtige) Bruttoar-
beitsentgelt einzutragen. Aus diesem Betrag wird ein fiktives Nettoarbeitsentgelt auf der Basis der allgemeinen Beitragser-
mittlungsgrundsätze – also ohne Berücksichtigung der besonderen beitragsrechtlichen Regelungen für die Gleitzone – ermit-
telt. 
 
Hat der Arbeitnehmer in dem unter 2.1 bescheinigten Abrechnungszeitraum einmalig gezahltes Arbeitsentgelt erhalten, 
bitten wir Sie, das Nettoarbeitsentgelt fiktiv zu ermitteln. Dafür gilt folgendes Berechnungsschema: 

 
Steuer (A)  
 

Sozialversicherungsbeiträge (B) Nettoarbeitsentgelt (C) 

 
Gesamt-Bruttoarbeitsentgelt 

− Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt 
− Lohnsteuerfreibeträge lt. Lohnsteuerkarte 
 

 
Gesamt-Bruttoarbeitsentgelt 

− Einmalig gezahltes Arbeits-
entgelt 

 
laufendes Bruttoarbeitsentgelt (2.2) 

− Lohn- und Kirchensteuer sowie Solida-
ritätszuschlag (A) 

− Sozialversicherungsbeiträge (B) 
 
= fiktives steuerrechtliches Bruttoarbeitsent-

gelt 
 
davon Lohn- und Kirchensteuer sowie Solida-
ritätszuschlag 

 
= laufendes Bruttoarbeitsentgelt
 
 
davon Sozialversicherungsbei-
träge 

 
= Nettoarbeitsentgelt (2.2) 

 
Zu 2.3 Monatsgehalt oder festes Monatsentgelt sind solche Bezüge, deren Höhe nicht von den im Monat geleisteten Arbeitstagen 

bzw. Arbeitsstunden oder dem Ergebnis der Arbeit (z. B. Akkord) abhängig ist. Daran ändern auch solche Vergütungen  
nichts, die zusätzlich zum festen Monatsentgelt oder Monatsgehalt gezahlt werden (z. B. Mehrarbeitsstunden und sonstige 
Vergütungen). 
 
Vergütungen auf Provisionsbasis sowie Akkord- oder Stücklohn sind - auch bei einem vereinbarten Fixum - vom  
Ergebnis der Arbeit abhängig. 
 

Zu 3. Aufgrund der unterschiedlichen Beitragsbemessungsgrenzen geben Sie bitte den in beiden Versicherungszweigen jeweils  
beitragspflichtigen Teil der im letzten Zeitjahr zugeflossenen Einmalzahlungen an, falls die Beträge voneinander  
abweichen.  
 
Beitragsfrei für den Aufbau einer privaten Altersversorgung umgewandelte (Teile von) Einmalzahlungen dürfen nicht  
bescheinigt werden. 
 
Bei Arbeitsunfall oder Berufskrankheit geben Sie bitte die gesamten Einmalzahlungen an. 
 
Sofern Einmalzahlungen vom Arbeitgeber zurückgefordert werden, z. B. wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses, 
informieren Sie bitte die Krankenkasse. 
 
Der 12-Monats-Zeitraum endet mit dem Monat, der für die Berechnung des laufenden Krankengeldes (2.1) maßgebend ist. 
 

Zu 4.1 
bis 4.3 

Anzugeben sind Dezimalstunden (z. B. 1 ½ Stunden sind 1,50 Stunden). 
 

Zu 4.2 Anzugeben ist die mit dem Arbeitnehmer vereinbarte Anzahl der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitsstunden. Im  
Allgemeinen wird diese Stundenzahl mit der tarifvertraglichen bzw. betriebsüblichen Arbeitszeit übereinstimmen. 
 
Sofern innerhalb eines Betriebes mehrere unterschiedliche wöchentliche Arbeitszeiten vereinbart sind, ist die mit dem  
jeweiligen Arbeitnehmer vereinbarte individuelle regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit maßgebend. 
Bei unterschiedlichen, regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeiten für Sommer- und Winterzeiten ist die auf das Jahr  
bezogene regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit anzugeben.   
                                                                                                                                                                                                          

Zu 4.3 Durch Freizeit ausgeglichene bzw. noch auszugleichende Mehrarbeitsstunden werden nicht berücksichtigt. Daher sind nur  
solche Mehrarbeitsstunden anzugeben, die in Geld ausgeglichen werden. 
 

Zu 5  Schließen die Fehltage (z. B. Arbeitsunfähigkeit ohne Entgeltfortzahlung, unbezahlter Urlaub) arbeitsfreie Tage ein, so sind 
die arbeitsfreien Tage mit anzugeben. 
 

Zu 6.2 
und 6.3 

In der gesetzlichen Unfallversicherung werden – im Gegensatz zu anderen Sozialleistungsbereichen – lohnsteuerfreie Zu-
schläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit bei der Berechnung von Geldleistungen berücksichtigt. 
 

  


